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Glossar für akademische Begriffe 
Dieses Glossar enthält viele Begriffe, die bei den Vorbereitungen für ein Universitätsstudium in Deutschland und Tübingen hilfreich sein können.

Akademisches Viertel: Ein alter Brauch, dass eine Lehrveranstaltung 15 Minuten nach der vollen Stunde anfängt. Veranstaltungen, die so beginnen, werden mit 'c.t.' gekennzeichnet. Eine Veranstaltung, die um 8:00 c.t. beginnt, fängt also erst um 8:15 Uhr an.
Altstadt: Der alte Teil der Stadt, im Mittelalter erbaut, der heute das Zentrum des modernen Tübingen ist.
Anmeldung: Das offizielle Formular, das man bei der Ausländerabteilung abgibt, um dann danach eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten.
Aufenthaltsgenehmigung: Die Aufenthaltsgenehmigung können internationale Studierende nach der Immatrikulation an der Universität bei der Ausländerabteilung beantragen.
Ausländerabteilung: Das Amt der deutschen Regierung, das Aufenthaltsgenehmigungen für internationale Studierende ausstellt.
Belegbogen: Ein Formular auf dem Sie alle Vorlesungen, Seminare, Übungen usw. , die sie besucht haben, eintragen können. Am Anfang jedes Semesters sollte es ausgefüllt werden und ins Studienbuch abgeheftet werden.
Brieftelegramm: Ein Telegramm, das über Nacht geliefert wird und billiger als ein Standardtelegramm ist.

c.t.: 'cum tempore', das akademische Viertel. Lehrveranstaltungen, die um 'c.t.' beginnen, fangen erst fünfzehn Minuten nach der vollen Stunde an. Eine Veranstaltung, die um 8:00 c.t. beginnt, fängt also erst um 8:15 Uhr an.

Datenkontrollblatt: Das persönliche Datenblatt eines Studierenden, das nach der Immatrikulation zugeschickt wird. Darin enthalten sind die Immatrikulationsbescheinigungen, die man für die studentische Aufenthaltsgenehmigung braucht und die Formulare für die Rückmeldung.

Datenstammblatt: Das Formular in das die Daten der Studierenden eingetragen werden.

DB: 'Deutsche Bundesbahn'. Die Eisenbahngesellschaft in Deutschland. Schilder auf denen DB steht führen zum nächsten Bahnhof.

Dekan: An der Universität in der Regel der für ein Jahr gewählte Geschäftsführer eines Fachbereichs bzw. einer Fakultät.

Dekanat: Das Verwaltungsbüro oder das Büro des Dekans einer Fakultät oder eines Fachbereichs.

Deutschkurse: Eine Vielfalt an Kursen, die besonders für internationale Studierende konzipiert sind und von der Abteilung Internationale Sprachprogramme angeboten werden.

Deutsch-Amerikanisches Institut: Ein Institut, das eine große Auswahl an amerikanischen und englischen Sprachprogrammen und Vorträge für internationale Studierende anbietet.

Deutsch Bundesbahn: die deutsche Eisenbahngesellschaft

Deutsche Bundespost: die deutsche staatliche Postgesellschaft

Dezernat für Internationale Angelegenheiten: die Abteilung der Verwaltung der Universität, die für die Zulassung und Beratung von internationalen Studierenden zuständig ist.

Diplom: ein Studienabschluss, der mit einem 'Masters Degree' vergleichbar ist.

DSH: Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studierender.

Exmatrikulation: Offizielle Benachrichtigung eines Studierenden an die Universität, dass der Studierende das Studium beendet.

Fakultät: die akademische Hauptunterteilung der Universität; ein "college" oder eine "school" der Universität; Beispiel: 'Juristische Fakultät' oder 'Fakultät für Kulturwissenschaft'.

Gaststätte: Einfacheres Restaurant

Geldwechsel: Ein Schalter oder ein Büro, in dem man Geld wechseln kann. Ist in den meisten Flughäfen, Banken oder größeren Bahnhöfen zu finden.

Graf Eberhard im Bart: Gründer der Universität im Jahre 1477.

Grundstudium: meistens die ersten vier Semester Studium bis zur Zwischenprüfung/ Vordiplom in den Haupt- und Nebenfächern.

Hauptseminar: ein Seminar im Hauptstudium

Hauptstudium: das fortgeschrittene Studium nach der Zwischenprüfung/ Vordiplom.

Herzog Karl Eugen: Er unterstütze die Entwicklung der Universität Tübingen von einer provinziellen Universität zu einer der führenden Universitäten Europas.

Immatrikulation: die offizielle Einschreibung an der Universität. Bei der Immatrikulation meldet man sich aber noch nicht für die einzelnen Lehrveranstaltungen an.

Immatrikulationsbescheinigung: die offizielle Bescheinigung über die Immatrikulation an der Universität; ein Teil des Datenkontrollblattes. Die Immatrikulationsbescheinigung braucht man zu verschiedenen Verwaltungszwecken, unter anderem auch, um eine studentische Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Das Datenkontrollblatt und die Immatrikulationsbescheinigung werden dem Studierenden nach der Immatrikulation zugeschickt. Sie sollten im Studienbuch aufbewahrt werden.

Institut: Ein sich spezialisierendes Institut oder Fachabteilung innerhalb einer Fakultät. Zum Beispiel: 'Institut für osteuropäische Geschichte' in der 'Geschichtswissenschaftlichen Fakultät'.

Institut für Sportwissenschaft: Der Sport Center der Universität; dort werden eine große Auswahl an Sport- und Freizeitaktivitäten und Programme angeboten.

Internationale Sprachprogramme: Eine Abteilung des Dezernats für Internationale Angelegenheiten der Universität Tübingen. Dort wird eine große Auswahl an Deutschkursen und Internationalen Programmen angeboten.

Jugendherberge: Eine Kombination aus Hotel und Wohnheim; dort können Reisende übernachten.

Kaution: Ein Betrag von 300 EURO, der an das Studentenwerk beim Einzug in ein Zimmer gezahlt werden muss. Hat man beim Auszug keine Schulden beim Studentenwerk und wurde im Zimmer kein Schaden angerichtet, erhält man das Geld zurück.

Kochwäsche: Ein Waschgang in deutschen Waschmaschinen mit kochendem Wasser (90°C).

Kolloquium: ein Seminar für fortgeschrittene Studenten und Doktoranten. Um teilzunehmen, braucht man eine Erlaubnis. Es werden schriftliche Hausaufgaben gegeben und man bekommt eine Abschlussnote.

Krankenkasse: Krankenversicherungsgesellschaft

Kurskommentar: eine Liste der Lehrveranstaltungen, die von jedem Fachbereich am Anfang jedes Semesters veröffentlicht wird. Uhrzeit, Veranstaltungsort und Name des Professors werden für jede Lehrveranstaltung angegeben. Wird auch Veranstaltungskommentar (VK) genannt.

Länder: Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus 16 Ländern. Die Länder finanzieren ihre Universitäten und stellen die Mittel bereit.

Lehrstuhl: eine höhere Stelle an einer Fakultät einer deutschen Universität.

Lehrstuhlinhaber: Die Person, normalerweise ein Professor, die den Lehrstuhl oder die Stelle an einer Fakultät einer deutschen Universität innehat.

Magister Artium: der Name des akademischen Titels, den man nach dem Magisterexamen innehat.

Mensa Morgenstelle: Die Cafeteria der Universität in der Nähe der naturwissenschaftlichen Fachbereiche (Auf der Morgenstelle).

Mensa Wilhelmstraße: Die Hauptcafeteria der Universität; liegt gegenüber der Universitätsbibliothek.

Mensen: die Cafeterias der Universität

Neckarbrücke: Die Brücke, die über den Fluss Neckar führt. Die Neckarbrücke liegt in der Stadtmitte und ist der verkehrsreichste und bekannteste Teil der Stadt.

Neue Mensa: Die Mensa Wilhelmstraße

Oberseminar: Ein Seminar für fortgeschrittene Studenten und Doktoranten. Um teilzunehmen, braucht man eine Erlaubnis. Es werden schriftliche Hausaufgaben gegeben und man bekommt eine Abschlussnote.

Ortsgespräch: ein Telefongespräch innerhalb des gleichen Ortes

Postscheckkonto: Ein Scheckkonto bei der Postbank

Praktikum: Eine Lehrveranstaltung z.B. im Labor oder in freier Natur, bei der praktisch gearbeitet wird. Es wird meistens eine Prüfung gestellt und es gibt oft eine Abschlussnote. Ein Praktikum kann aber auch ein eine praktische Tätigkeit in einem Betrieb, Krankenhaus usw. sein, die während des Studiums abgeleistet werden muss.

Proseminar: Ein Seminar im Grundstudium

Rückmeldung: Die 'Re-Matrikulation' an der Universität. Jeder Studierende, der an der Universität eingeschrieben ist, muss den offiziellen Studentenstatus erneuern, bevor er oder sie sich für das neue Semester einschreiben kann. Die Formulare für diese Rückmeldung werden den Studierenden jedes Semester von der Universität zugeschickt.

s.t.: 'sine tempore' Lehrveranstaltungen, die mit 's.t.' gekennzeichnet sind, fangen genau zum angegeben Termin an. Eine Veranstaltung, zum Beispiel, die um 8:00s.t. beginnt, fängt genau um 8:00 Uhr an. Siehe auch Akademisches Viertel und c.t.

Schein: Ein offizielles Dokument, das ProfessorenInnen oder DozentenInnen einem Studierenden nach der erfolgreichen Teilnahme an einer Lehrveranstaltung ausstellen. Es gibt benotete und unbenotete Scheine. Ein Schein ist der einzige Nachweis über die Kursteilnahme und Leistungen des Studierenden.

Schließfach: Ein verschließbares Fach mit Münzfach, in dem man an allen Flughäfen und größeren Bahnhöfen, sein Gepäck einschließen kann.

Schönbuch: Ein großer Naturschutzpark nördlich von Tübingen. Eine der beliebtesten Freizeitorte der Gegend; in der hügeligen Landschaft gibt es Wander- und Radwege entlang malerischer Bäche und Flüsse.

Semesterferien (vorlesungsfreie Zeit): Die Zeit zwischen dem Ende des Wintersemesters und dem Anfang des Sommersemesters (Mitte Februar bis Mitte April); und die Zeit zwischen dem Ende des Sommersemesters und dem Anfang des Wintersemesters (Mitte Juli bis Mitte Oktober).

Seminar:
a.) Eine Lehrveranstaltung in dem Lehrende mit Studierenden Diskussionen führen und gemeinsam Referate hören. Klausuren und schriftliche Ausarbeitungen eines Themas sind Vorraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme. Am Ende des Seminars erhält man einen Schein, der meistens benotet ist.

b.) Ein spezielles Fachgebiet innerhalb einer Fakultät. Zum Beispiel, das 'Deutsche Seminar' innerhalb der 'Neuphilologischen Fakultät'.

Seminarbibliothek: Die Bibliothek eines Fachbereichs / Seminars

Sommersemester: Im Sommersemester finden die Lehrveranstaltungen von Mitte April bis Mitte- Juli statt. Das Semester endet offiziell Ende September.

Sozialgebühren (Studentenwerksbeitrag): Eine Gebühr, die für die sozialen Einrichtungen gezahlt werden muss. Alle Studierenden- auch Austauschstudenten- müssen diese Gebühr zahlen. Es gibt keine Befreiungen.

Sprechstunde: Ein fester wöchentlicher Termin, an dem die Lehrenden für Besprechungen mit ihren Studierenden Zeit haben.

Studentensekretariat: Das Verwaltungsbüro des Sekretariats der Universität, das für die Immatrikulation der Studierenden an der Universität zuständig ist. Das Sekretariat liegt in der Wilhelmstraße 11.

Studentenwerk: Das Studentenwerk ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, deren Aufgabe es ist, im Zusammenwirken mit der Hochschule/ Uni die Studierenden sozial, wirtschaftlich und kulturell zu betreuen und zu fördern. Das Studentenwerk ist auch dafür zuständig, ausländischen Studierenden einen Wohnheimplatz zuzuweisen. Das Studentenwerk ist für alle Fragen die Wohnheime betreffend zuständig.

Studienbuch: Das offizielle Studiendokument, das jeder Studierende bei seiner ersten Immatrikulation erhält. Man heftet in sein Studienbuch folgende Dokumente ein:
- ein Datenkontrollblatt, das man nach der Immatrikulation und nach jeder Rückmeldung erhält
- am Anfang jedes Semesters die Belegbögen

- am Ende jedes Semesters alle Scheine von Vorlesungen, Seminaren, Kolloquien usw.

Das Studienbuch ist die einzige offizielle Akte, in der die Studienleistungen eines Studierenden in Tübingen festgehalten werden. Sie sollten sich vom Inhalt des Studienbuches Photokopien machen und diese zusammen mit dem Studienbuch an einem sicheren Ort aufbewahren.

Tübinger Stift: Gründungsjahr: 1536. Das Evangelische Theologische Seminar, das weitreichend zum akademischen Ruf der Universität Tübingen beitrug.

Überweisung: Bei einer Überweisung wird Geld direkt von einer Bank zur anderen übertragen. Rechnungen, die jeden Monat anfallen, wie Miete, Versicherungen usw. werden oft per Überweisung bezahlt.

Übungen: In Übungen wird das Gelernte eingeübt und praktisch angewandt. Das Gelernte wird zum Teil in Tests und Klausuren überprüft und eine Endnote wird erteilt.

Universitätsbibliothek: Die Hauptuniversitätsbibliothek, die in der Wilhelmstr. 32 liegt, gegenüber der Mensa Wilhelmstraße.

Verkehrsverein: Das Touristen Informationszentrum in Tübingen, das am Ende der Neckarbrücke liegt. Es ist die beste Quelle für Informationen über die Stadt und Orientierungsbroschüren und Karten.

Versicherungsbescheinigung: Der offizielle Krankenversicherungsnachweis. Der Studierende erhält sie von seiner deutschen Krankenkasse und muss sie vorzeigen bevor er sich an der Universität immatrikulieren kann.

Vordiplomprüfung: Zwischenprüfung, die nach dem vierten oder fünften Semester in den Naturwissenschaften und einigen anderen Fächern abgelegt werden muss. Die Vordiplomprüfung muss erfolgreich bestanden werden, bevor man an Veranstaltungen des Hauptstudiums teilnehmen kann. Siehe auch Zwischenprüfung.

Vorläufige Aufenthaltsgenehmigung: Eine offizielle Aufenthaltsgenehmigung, die von der Ausländerabteilung ausgestellt wird. Man sollte diese vorläufige Aufenthaltsgenehmigung beantragen, sobald man in Tübingen eine feste Adresse hat. Man braucht diese vorläufige Aufenthaltsgenehmigung, um sich an der Universität zu immatrikulieren.

Vorlesungen: Ein(e) ProfessorIn hält einen Vortrag über ein bestimmtes Thema. An dieser Veranstaltung können alle Studierenden teilnehmen. Die Teilnahme wird nicht kontrolliert und es gibt keine Klausuren, Hausarbeiten oder Noten.

Vorlesungskommentar: Eine Liste der Lehrveranstaltungen, die von jedem Fachbereich am Anfang jedes Semesters veröffentlicht wird. Uhrzeit, Veranstaltungsort und Name des Professors werden für jede Lehrveranstaltung angegeben. Wird auch Kurskommentar genannt.

Vorlesungsverzeichnis: ein Taschenbuch, das jede deutsche Universität am Anfang des Semesters veröffentlicht. Es ist eine Kombination von Universitätskatalog und Stundenplan für das Semester. Es ist in allen Buchläden und Zeitungsständen in Tübingen erhältlich.

Wahlessen: Eine Auswahl an Hauptgerichten und Beilagen, die man sich zum Mittagessen zusammenstellen kann.

Wintersemester: Im Wintersemester finden die Lehrveranstaltungen von Mitte Oktober bis Mitte Februar statt. Das Semester endet offiziell Ende März.

Zulassungsbescheid: Der offizielle Brief, den man erhält wenn man zum Studium an der Universität zugelassen wird.

Zwischenprüfung: Wird nach dem vierten oder fünften Semester in den Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften und einigen anderen Fächern abgelegt. Die Zwischenprüfung muss erfolgreich bestanden werden, bevor man an Veranstaltungen des Hauptstudiums teilnehmen kann. Siehe auch Vordiplomprüfung.
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